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Wegleitung (verbindlich) für den Qualifikationsbereich  
 
 
Grundlagen  Wegleitung zur beruflichen Grundbildung Pharma-Assistentin EFZ/ Pharma-

Assistent EFZ (Version Juli 2007) 
 
Gültigkeit Lokale Landessprache  
 
Dauer 30 Minuten  
 
Form Einzelprüfung 
 
Experten Jede Prüfung wird von zwei Experten durchgeführt. Ein Experte erstellt ein 

Protokoll. 
 
Niveau Basis ist der Fachlehrplan lokale Landessprache und Kultur 
 
Prüfungsinhalte Teil A)  Einen Prosa-Text lesen und die Hauptinhalte in Form einer kleinen 

Präsentation (mit einer Folie, an der WT, auf Flip-Chart) übersichtlich 
darstellen und erklären (Dauer ca. 6 – 10 Min.) 

 
 Teil B)  Eine Folge von drei bis sechs schriftlichen Leitfragen zum Text im 

Dialog mit dem Examinierenden beantworten und verständlich erläutern. 
Aktuelle Bezüge zum Text und zu den Inhalten mit Zusatzfragen 
untermauern. (Dauer ca. 20 Min.) 

 
Ablauf  Die Kandidaten/-innen erhalten ca. 30 Min. vor dem eigentlichen 

Qualifikationsverfahren den Prüfungstext. Sie bereiten sich in einem 
separaten Vorbereitungszimmer unter Aufsicht auf die beiden Prüfungsteile 
vor. Die nötigen Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt. Die Kandidaten/-
innen werden von einem Experten zur Prüfung abgeholt und ins 
Prüfungszimmer geleitet. 

 
Bewertung Jeder der beiden Teile zählt 50%  
 
Hilfsmittel keine 
 
Note 50 Punkte für jeden Teil, insgesamt 100 Punkte 
 100-Punkte-Skala 
 
Resultat Positionsnote Lokale Landessprache (mündlich 4.1) 
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Für die Bewertung gilt folgendes Punkteschema (gemäss Handbuch des EHB für Expertinnen und 
Experten der beruflichen Grundbildung, 2007): 
 
 

Punkte  Note 
95 - 100 6  
85 -   94,5 5.5 
75 -   84,5 5  
65 -   74,5 4.5 
55 -   64,5 4  
45 -   54,5 3.5 
35 -   44,5 3 
25 -   34,5 2.5 
15 -   24,5 2 
5 -   14,5 1.5 
0 -     4,5 1 
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